
Bauleitplanung der Gemeinde Zell im Fichtelgebirge 
 
8. Änderung des wirksamen Flächennutzungplanes des Marktes Zell im Bereich 
des Sondergebietes Solarpark Zell sowie Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
mit integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan für das Sondergebiet 
Photovoltaik Solarpark Zell, im Parallelverfahren 
 
Öffentliche Auslegung und Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 
BauGB    
 
Folgende Arten umweltrelevanter Informationen sind bereits verfügbar: 
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Schutzgut Verfüg
-bar 

Nicht 
verfügbar 

Nicht 
betroffen 

Information 

Tiere X  
 
 
 
 
 
 
 

 Umweltbericht der Fa. Freiraumspektrum mit 
spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung und 
Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung vom 03.12.2024. 
(Beschreibung der Ausgangssituation, der 
Auswirkungen sowie Ergebnis der Betrachtung). 
 
Begründung zum Bauleitplan vom 03.12.2024. 
 
Stellungnahme des Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten vom 30.09.2024 zu den 
Themen Forsten und Landwirtschaft. 
  
Stellungnahme des Landratsamtes Hof vom 
01.10.2024 zu den Themen Immission, Naturschutz 
und Wasserrecht.  
 
Stellungnahme der Regierung von Oberfranken zu 
den Themen Landwirtschaft und Baurecht vom 
27.09.2024. 
 
 

Pflanzen X   Umweltbericht der Fa. Freiraumspektrum mit 
spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung und 
Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung vom 03.12.2024. 
(Beschreibung der Ausgangssituation, der 
Auswirkungen sowie Ergebnis der Betrachtung). 
 
Begründung zum Bauleitplan vom 03.12.2024. 
 
Stellungnahme des Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten vom 30.09.2024 zu den 
Themen Forsten und Landwirtschaft. 
  
Stellungnahme des Landratsamtes Hof vom 
01.10.2024 zu den Themen Immission, Naturschutz 
und Wasserrecht.  
 
Stellungnahme von privater Seite vom 27.09.2024. 
 
Stellungnahme des regionalen Planungsverbandes 
Oberfranken-Ost vom 14.10.2024. 
 

Fläche x   Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Erhöhung der Biodiversität.  
 
Stellungnahme des Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten vom 30.09.2024 zu den 
Themen Forsten und Landwirtschaft. 
  
Stellungnahme des Landratsamtes Hof vom 
01.10.2024 zu den Themen Immission, Naturschutz 
und Wasserrecht.  
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Stellungnahme der Regierung von Oberfranken vom 
27.09.2024 zum Flächenverlust. 
 
Stellungnahme von privater Seite vom 27.09.2024. 

 
Stellungnahme des regionalen Planungsverbandes 
Oberfranken-Ost vom 14.10.2024. 
 

Boden X   Umweltbericht der Fa. Freiraumspektrum mit 
spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung und 
Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung vom 03.12.2024. 
(Beschreibung der Ausgangssituation, der 
Auswirkungen sowie Ergebnis der Betrachtung). 
 
Begründung zum Bauleitplan vom 03.12.2024. 
 
Stellungnahme des Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten vom 30.09.2024 zu den 
Themen Forsten und Landwirtschaft. 
 
Stellungnahme des Landratsamtes Hof vom 
01.10.2024 zu den Themen Immission, Naturschutz 
und Wasserrecht.  
 
Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Hof vom 
06.09.2024 zu den Themen Wasserschutzgebiete, 
Grundwasserversorgung und Bodenschutz. 
 

Wasser X   Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Hof vom 
06.09.2024 zu den Themen Wasserschutzgebiete, 
Grundwasserversorgung und Bodenschutz. 
 
Entwässerungsgutachten der Fa. Sonnwinn vom 
25.11.2024. 
 

Luft X   Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Es sind keine nachhaltigen und erheblichen 
Auswirkungen auf die betrachtungsrelevanten 
Schutzgüter zu erwarten. 
 

Klima/Luft X   Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Beschreibung der Ausgangssituation, der 
Auswirkungen sowie Ergebnis der Betrachtung – 
mikroklimatische Veränderungen ohne relevante 
Auswirkungen. 
 

Wirkungsgefüge § 1 
Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe a BauGB 

X   Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Beschreibung der Ausgangssituation, der 
Auswirkungen sowie Ergebnis der Betrachtung – 
erhebliche Auswirkungen können ausgeschlossen 
werden. 
 

Landschaft X   Blendgutachten der Fa. Sonnwinn vom 25.11.2024. 
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Begründung zum Bauleitplan vom 03.12.2024. 
 
Stellungnahme des Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten vom 30.09.2024 zu den 
Themen Forsten und Landwirtschaft. 
  
Stellungnahme des Landratsamtes Hof vom 
01.10.2024 zu den Themen Immission, Naturschutz 
und Wasserrecht.  
 
Stellungnahme der Regierung von Oberfranken vom 
27.09.2024 zum Flächenverlust. 

 
Stellungnahme von privater Seite vom 27.09.2024. 
 
Stellungnahme des regionalen Planungsverbandes 
Oberfranken-Ost vom 14.10.2024. 
 

Biologische Vielfalt X   Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Beschreibung der Ausgangssituation, der 
Auswirkungen sowie Ergebnis der Betrachtung – 
erhebliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
sind nicht zu prognostizieren.  
 
 

Natura 2000   X  

Mensch / 
Bevölkerung und 
ihre Gesundheit 

X   Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Es sind keine nachhaltigen und erheblichen 
Auswirkungen auf die betrachtungsrelevanten 
Schutzgüter zu erwarten. 
 
Stellungnahme des Landratsamtes Hof vom 
01.10.2024 zu den Themen Immission, Naturschutz 
und Wasserrecht.  
 

Kulturgüter   X Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Beschreibung der Ausgangssituation, der 
Auswirkungen sowie Ergebnis der Betrachtung – 
erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts 
können ausgeschlossen werden. 
 

Sonstige Sachgüter   X Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Beschreibung der Ausgangssituation, der 
Auswirkungen sowie Ergebnis der Betrachtung – 
erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzguts 
können ausgeschlossen werden. 
 
Stellungnahme des Landratsamtes Hof vom 
01.10.2024 zu den Themen Immission, Naturschutz 
und Wasserrecht.  
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Emissionen   X Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Keine relevanten elektrischen oder magnetischen 
Felder, keine Emissionen an die Luft. 
 
 

Abfälle und 
Abwasser 

X   Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Kein Anschluss an die Abfallentsorgung erforderlich, 
kein anfallendes Abwasser. 
 
Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Hof vom 
06.09.2024 zu den Themen Wasserschutzgebiete, 
Grundwasserversorgung und Bodenschutz. 
 
Stellungnahme des Landratsamtes Hof vom 
01.10.2024 zu den Themen Immission, Naturschutz 
und Wasserrecht.  
 

Nutzung 
erneuerbarer 
Energie, Energie-
einsparung 

X   Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Bauleitplanung entspricht dem Belang der Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie der sparsamen und 
effizienten Nutzung von Energie gemäß § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe f BauGB. Der Bebauungsplan trägt 
dazu bei, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, 
die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 
zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung zu fördern gemäß § 1 Abs. 5 Satz 2 
BauGB. Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den 
Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, 
als auch durch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 
 
 

Darstellung 
Landschaftsplan 

X   Flächennutzungsplan der Gemeinde Zell.. 

Darstellung 
Sonstige Pläne 
insbesondere 
Wasser-,Abfall- und 
Immissionsschutz-
recht 

  X Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
 
Wasserrechtliche Belange werden im Zuge 
Niederschlagswasserversickerung berührt. 
Kein Anschluss an die Abfallentsorgung erforderlich, 
keine Einträge im Altlastenkataster vorhanden. 
Immissionsschutzrechtliche Belange werden nicht 
berührt. 
 

Wechselwirkungen 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe i BauGB 

 X  Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Beschreibung der Ausgangssituation, der 
Auswirkungen sowie Ergebnis der Betrachtung – als 
Wechselwirkungen nach UVPG werden die 
ökosystemaren Zusammenhänge zwischen einzelnen 
Komponenten mehrerer Schutzgüter aufgefasst. 
Erhebliche Auswirkungen auf schutzgutübergreifende 
Wechselwirkungen können ausgeschlossen werden. 
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Folgende Arten sonstiger Informationen sind verfügbar: 
 

 

Anfälligkeit des 
Vorhabens für 
Schwere Unfälle 
oder Katastrophen 

  X  
 
 
 
 

Luftqualität in 
bestimmten 
Gebieten mit 
festgelegten 
Immissions- 
grenzwerten 

  X  

Schutzgut Verfüg
-bar 

Nicht 
verfügbar 

Nicht 
betroffen 

Information 

Belange der 
Wirtschaft, auch 
mittelständische 
Strukturen im 
Interesse einer 
verbrauchernahen 
Versorgung der 
Bevölkerung 

X  
 
 
 
 
 
 
 

 Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
Belange der gewerblichen Wirtschaft werden insoweit 
berührt, dass ein Unternehmen Investitionen zur 
Errichtung einer Anlage zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien tätigt. Die Belange von Land- und 
Forstwirtschaft werden berührt, weil 
landwirtschaftliche Flächen für den 
Zwischennutzungszeitraum aus der 
landwirtschaftlichen Hauptproduktion 
herausgenommen werden. 

Belange der 
Versorgung mit 
Energie  
einschließlich der 
Versorgungs-
sicherheit 

X   Umweltbericht mit Begründung vom 03.12.2024. 
 
Stellungnahme des Landratsamtes Hof vom 
01.10.2024 zu den Themen Immission, Naturschutz 
und Wasserrecht.  
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I.BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
 

 
  
 

1. Privatperson 1, Schreiben vom 27.09.2024, eingegangen per Email am 27.09.2024 
 

 

Der Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom 02.09.2024 bis 01.10.2024 Gelegenheit gegeben, um zu der 

Bauleitplanung Stellung zu nehmen. Von privater Seite sind folgende Stellungnahmen eingegangen. 
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Seitens privater Seite werden mehrere Einwände gegeben. 

 
Würdigung des Sachverhalts: 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Einwender bzw. dessen erwähntes Grundstück 
ca. 300m nördlich des Randes des geplanten Geltungsbereiches liegt und mittels 
Eingrünung des Sondergebietes und bestehende Topographie nicht direkt vom Vorhaben 
betroffen ist.  
 
Dem Einwand bzgl. der Umwandlung eines naturnahen Tales in ein Gewerbegebiet 
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(Industriegebiet) kann nicht nachvollzogen werden und diesbzgl. auch zu den genannten 
Einwänden zur Begründung folgende Abwägung: 
 
Bei Realisierung der Anlage kommt es vordergründig zu einer vorübergehenden 
Verringerung der verfügbaren landwirtschaftlich genutzten Flächen. Allerdings werden 
die Flächen nur einer Zwischennutzung zugeführt und können nach Ablauf der Nutzung 
als Freiflächen-Photovoltaikanlage und Abbau besagter Anlage wieder landwirtschaftlich 
genutzt werden. In der Zwischenzeit besteht die Möglichkeit, dass sich die Böden wieder 
erholen können, da sie als Extensiv-Grünland genutzt und weder gedüngt noch mit 
Pflanzenschutzmitteln behandelt werden und außerdem die Flächen durch die geplante 
Rinderbeweidung auch während des Betriebes der Anlage landwirtschaftlich nutzbar 
bleiben. Dadurch entsteht neuer Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten, die sich auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen weniger gut ansiedeln konnten. Außerdem wird 
durch die Vegetation die Wasserrückhalte- und -speicherfunktion des Bodens ebenso 
verbessert wie die Biodiversität und die CO2-Speicherung. Festzuhalten ist weiterhin, 
dass weiterhin von den Flächen keinerlei störendes Gewerbe ausgeht sondern lediglich 
während der Bauzeit mit erhöhtem Baulärm zu rechnen ist. 
 
Weiterhin liegen die überplanten Flächen im sogenannten benachteiligten Gebiet und 
sind somit grundsätzlich für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen geeignet. 
Der Gesetzgeber hat Acker- und Grünlandflächen im benachteiligten Gebiet (zu dem 
ganz Oberfranken aufgrund seiner geringen Bonität gehört) im Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) unter § 37 Abs. 2 Satz 2 Buchstaben h und i festgelegt und den 
Bundesländern die Möglichkeit, solche Flächen für Solarparks zuzulassen, freigestellt. 
Die Bayerische Staatsregierung hat mit ihrer „Dritten Verordnung über Gebote für 
Freiflächenanlagen vom 26. Mai 2020“ eine jährliche Anzahl von 200 PV-Freiflächen-
Anlagen im Freistaat zur Flächenkategorie Acker- und Grünflächen im benachteiligten 
Gebiet festgelegt. 
 
Die gesamte Anlage wurde in der Grundplanung für eine nachhaltige Doppelnutzung 
ausgelegt. Durch diese Kombination aus Pflanzen und Tieren wird sowohl eine 
Bodenregeneration in Form von Humusaufbau und CO2-Bindung erreicht, sowie ein 
Lebensraum für die Ansiedlung von Insekten und Feldvögel geschaffen. Hiervon 
profitieren langfristig auch alle umliegenden Flächen, da sich die Bestäubungsleistung 
sowie die natürliche Schädlingsbekämpfung und dadurch auch der Ertrag erhöht. Weitere 
Vorteile, wie die erhöhte Wasseraufnahmefähigkeit sowie der Rückhalt des Bodens durch 
die minimalinvasiven Eingriffe der Schafshufen ergeben sich automatisch. 
Die Qualität der Tiere auf klimabeständigen PV Flächen mit Samenmischungen ist zudem 
sehr hoch. Dies zeigt sich sowohl in der Qualität als Nahrungsmittel als auch in der 
Fortpflanzungshäufigkeit, welche gesteigert wird.  
Hierdurch lassen sich regionale, sehr hochwertige Lebensmittel erzeugen, welche der 
heimischen Landwirtschaft als sichere Erwerbsquelle sowie der regionalen Bevölkerung 
als Nahrungsmittel zugutekommen werden. 
 
Im Zuge der Beteiligung weiterer Träger öffentlicher Belange, wird zum geplanten 
Photovoltaikkonzept der überplanten Flächen beispielsweise auch die Organe zum 
Regionalplan Oberfranken-Ost angehört. Dabei werden entsprechende Abstimmungen 
und ggfs. weitere Regelungen getroffen werden. 
 
Die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage auf Boden mit überdurchschnittlicher Bonität 
erfordert eine sorgfältige Abwägung. Obwohl diese Flächen landwirtschaftlich wertvoll 
sind, spielen erneuerbare Energien im Rahmen des Klimaschutzes und der 
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Energiewende eine entscheidende Rolle. Laut Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist 
die Förderung von PV-Anlagen ein wesentlicher Bestandteil, um das Ziel von 80 % 
Ökostrom bis 2030 zu erreichen. Die Nutzung hochwertiger Böden ist grundsätzlich 
eingeschränkt, kann hier jedoch gerechtfertigt werden, da ein öffentliches Interesse 
vorliegt (siehe § 2 EEG). Das öffentliche Interesse am Ausbau der erneuerbaren 
Energien gewährt der vorliegenden Planung einen befristeten Vorrang gegenüber 
anderen.  
Im Rahmen der Abwägung ist zu berücksichtigen, ob im Gemeindegebiet geeignete 
alternative Fläche vorhanden ist, die eine realisierbare Alternative darstellt. Die Prüfung 
von Alternativen erfordert eine gleichwertige Eignung im Hinblick auf 
naturschutzrechtliche, planerische und wirtschaftliche Voraussetzungen, insbesondere 
die Nähe zur Industrie und Netzanschlusspunkten. Aufgrund der vielen 
überdurchschnittlich bonitätshaltigen Böden in der Region ist die Suche nach Alternativen 
begrenzt.  
 
Im Umweltbericht wird unter zu alternativen Planungsmöglichkeiten detailliert auf die 
Suche nach optionalen Standorten eingegangen. Im Fazit der Prüfung wird festgestellt, 
dass im Gemeindebereich keine Fläche vorhanden ist, bei der eine Bebauung eine 
geringere Auswirkung auf das Schutzgut und die Ziele weiterer Fachplanungen erwarten 
ließe. 
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass lediglich ein Teil der überbaubaren 
Bereiche eine überdurchschnittliche Bonität aufweist.  
Des Weiteren werden die Ziele der Regionalplanung zur Ausweisung von Vorrangflächen 
für die Landwirtschaft durch die geplante PV-Anlage nicht beeinträchtigt, da ausreichend 
große Flächen mit überdurchschnittlicher Bonität im gesamten Gemeindegebiet 
vorzufinden sind.  
 
In der Gesamtabwägung überwiegen die Vorteile für den Klimaschutz, die 
Energieversorgung und die regionale Entwicklung die Nachteile durch die 
vorübergehende Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Fläche mit 
überdurchschnittlicher Bonität. Schwerwiegende gegensätzliche Belange von 
schlussabgewogenen Zielen im Sinne der Regional- und Landesplanung sowie von 
öffentlichem Interesse stehen der Errichtung der Anlage nicht entgegen. 

 
Hinsichtlich des genannten Einwands zum Baustellenverkehr ist festzuhalten, dass 
dieser lediglich während der Bauphase entsteht und über den öffentlichen Weg der 
Flurnummer 786 führen kann. Festzuhalten ist nach Rücksprache mit dem 
Vorhabenträger, dass die Hauptbelastung während der Bauphase jedoch ausschließlich 
über die Flurnummern 772 + 781 erfolgt. Während der Betriebsphase ist nur zu 
Wartungszwecken mit Unterhaltsverkehr durch den Vorhabenträger zu rechnen, was auf 
ein Minimum reduziert wird. Der Vorhabenträger wird weiterhin im Durchführungsvertrag 
mit der Gemeinde verpflichtet, die in Anspruch genommenen Wege natürlich nach der 
Bauphase wieder in dessen Ursprungszustand zu versetzen oder sogar zu verbessern. 
 
Pkt. 1 (S.6) sparsamer Umgang mit Schutzgut Boden 
Der verwendete Fachbegriff Industriegebiet ist hier nicht zutreffend. Die Art der baulichen 
Nutzung ist in der Baunutzungsverordnung § 1 ff festgesetzt. Daran sind bestimmte 
Festsetzungen wie Maß der baulichen Nutzung oder die zulässigen Nutzungen geknüpft. 
Die PV-Freiflächenanlage ist der Baunutzungsverordnung zufolge als „Sonstiges 
Sondergebiet“ nach § 11 festgesetzt. 
Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr hat Hinweise zur 
Standorteignung von PV-Freiflächenanlagen erstellt (Stand 12.03.2024). 
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Eignungsflächen sind u.a. die vom Einwand beschriebenen bereits versiegelten Flächen 
wie 
- versiegelte Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher oder militärischer 
Nutzung (StMB)   
- Siedlungsbrachen und sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen 
(StMB) 
In Zell i. Fichtelgebirge liegen keine in diesem Sinne vorbelasteten, verfügbaren Flächen 
vor, dass in diesem Sinne die Errichtung einer entsprechenden Anlage nicht realisierbar 
wäre.     
 
Pkt. 2 S 7 Raumwiderstand 
Im Sinne der Raumordnung bedeutet ein niedriger Raumwiderstand, dass die Flächen 
mit wenigen oder keinen Restriktionen belegt sind, wie dies bei Konversionsflächen, 
Brachflächen oder Verkehrsrandstreifen der Fall ist. Abgesehen von der 
überdurchschnittlichen Bonität des Bodens, die einen mittleren Raumwiderstand 
kennzeichnet – bei ebenfalls in Teilen vorhandener weit überdurchschnittlicher Bonität 
einen hohen Raumwiderstand –, weist die betrachteten Flächen durchwegs einen 
niedrigen Raumwiderstand auf. 
 
Pkt. 3 S 18 Errichtung auf vorbelasteten Standorten 
Alternative Planungsmöglichkeiten, hier in erster Linie im Hinblick auf die Standortwahl, 
werden im Umweltbericht (Kapitel 6) geprüft. Verfügbare, vorbelastete Standorte im 
Sinne der „Hinweise zur Standorteignung“ liegen im Gemeindegebiet im 
Gemeindebereich von Zell nicht vor, bzw. sind nicht mit geringeren Auswirkungen auf 
Schutzgüter belegt, als die vorgesehene Planung.  
Diese wären lt. der Hinweise: 
- Versiegelte Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher oder 
militärischer Nutzung 
- Außer Betrieb befindliche Abfalldeponien 
- Flächen in räumlichem Zusammenhang mit großflächigen Gewerbe- und 
Industriegebieten 
- Siedlungsbrachen und sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte 
Flächen  
- Flächen entlang größerer Verkehrswege (z.B. Schienenwege, Autobahnen und 
Bundesstraßen) 
 
Pkt. 4 S 18 Vorbelastung und Landschaftsbild 
Das Landschaftsbild gilt als optisch vorbelastet in Form der bestehenden 
Hochspannungsleitung, die den Geltungsbereich von Nord nach Süd durchzieht. Eine 
Schutzwürdigkeit des Tales wird aus den Vorgaben der Regionalplanung (z.B. in Form 
eines landschaftlichen Vorbehaltgebiets, regioinalem Grünzug, o.ä.) nicht attestiert. Dem 
aktuellen Landschaftsbild wird in der Landschaftsbildbewertung des Landesamtes für 
Umwelt (LfU) eine überwiegend mittlere Bewertung mit ebenso mittlerer 
Erholungswirksamkeit attestiert. Eine herausragende Bedeutung des Tales geht somit 
aus den fachlichen Grundlagen bei der Bestandsaufnahme nicht hervor. Die Prüfung der 
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung wird im Umweltbericht unter 
Kap. 3.2.9 geprüft. 
 
Pkt. 6 S 20 technisches Bauwerk, Landschaftsbild 
Die Prüfung der Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung wird im 
Umweltbericht unter Kap. 3.2.9 geprüft. Eine Veränderung des Landschaftsbilds durch 
die Bebauung mit der PV-Freiflächenanlage ist gegeben. Eine Einbindung in das 
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Landschaftsbild, insbesondere bei Sichtachsen, erfolgt mittels Eingrünung mit 
mesophilen Hecken.  
 
Pkt. 7 S 20 Landwirtschaft, Ökonomie 
Die Errichtung von PV-Freiflächenanlage auf landwirtschaftlichen Böden mit hoher 
Bonität erfordert hier einer Abwägung zwischen den Interessen der Landwirtschaft 
(Nahrungsmittelproduktion, ökonomische Aspekte).  
Grundlegend ist festzustellen, dass die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie 
deren dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse liegen und 
der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienen. Bis die Stromerzeugung im 
Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen 
eingebracht werden (§2 EEG). Die Errichtung der PV-Anlage zur Stromerzeugung ist 
somit vorrangiges Ziel und im überragenden öffentlichen Interesse, was aus der 
gesetzlichen Grundlage heraus im Bezug auf die Abwägungen entsprechend behandelt 
werden muss.  
Zur Minderung oder Vermeidung der Auswirkungen wird im Kapitel 6 „Alternative 
Planungsmöglichkeiten“ im Umweltbericht wird geprüft, ob im Gemeindebereich Flächen 
vorliegen, die geringere Auswirkungen auf die Schutzgüter (auch im Hinblick auf die 
Bonität des Bodens) aufweisen. Diese liegen im Fazit nicht vor. 
Zur Minderung der Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Belange ist die 
Weidehaltung mit Rindern (Nahrungsmittelproduktion) auf einem Teil der Flächen 
vorgesehen. 
Im Grundsatz wurden somit bei der Planung die Belange der Landwirtschaft bei der 
Alternativenprüfung (Standortsuche Flächen mit geringer Bonität) berücksichtigt, sowie 
eine (neue) Nahrungsmittelproduktion auf einem Teil der Flächen in Form der 
Rinderhaltung ermöglicht.  
 
Pkt. 8 S 31 Barriere  
Ein „Industriegebiet“ liegt nach gesetzlicher Definition nicht vor. Das Bauwerk wird durch 
Eingrünungsmaßnahmen (Heckenpflanzung, Staudenfluren) in die Landschaft 
bestmöglich eingebunden. Im Bereich des örtlichen Naherholungswegs wird die Anlage 
entlang eines durchquerenden Weges beiderseits mittels Heckenpflanzungen 
eingegrünt, so dass die Anlage entlang der Straße allenfalls punktuell einsehbar ist. Die 
Betrachtung der Anlage mit der Rinderhaltung wird von Erholungssuchenden ggf. als 
positiv empfunden.  
Die Wegeverbindungen, die die Fläche durchqueren, bleiben erhalten und frei 
zugänglich. Eine Barriere ist in diesem Sinne nicht gegeben. 
Bedeutende örtliche und überregionale festgehaltene Wanderwege 
(geoportal.bayern.de, Themenkomplex Freizeit in Bayern, Karten Wander- und 
Radwege) sind vorwiegend im Osten von Lösten, bzw. durch Lösten verlaufend 
vorhanden. Diese sind nicht im Wirkraum der Anlage. Die Erholungswirksamkeit ist somit 
weiterhin ausreichend im räumlichen Umfeld gegeben. 
 
Pkt. 9 S 31 Artenschutz 
Die Brutvogelkartierung wurde im Frühjahr/ Sommer 2024 erstellt. Die 
artenschutzrechtliche Prüfung mit dem Fachbeitrag liegt dem Entwurf bei. Es wird unter 
Berücksichtigung von durchzuführenden CEF-Maßnahmen für die Feldlerche und 
Schafstelze keine Erfüllung von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 BNatSchG 
konstatiert. 
 
Pkt. 10 S 39 Naherholung 
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Die Analyse der Rad- und Wanderwege basiert auf den Grundlagen der Angaben der 
kartographisch und digital verfügbaren, gemeldeten Freizeitwege in Bayern 
(Datenanbieter: Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Verkehr). Eine örtliche 
Nutzung der Wege ist anzunehmen, eine abwägungsrelevante regionale oder 
überregionale („nennenswerte“) Bedeutung weisen diese wohl nicht auf. 
 
Pkt. 10 und 11 S 39 und 44/45 Störung Landschaftsbild 
Die Veränderung des Landschaftsbildes geht mit der Umsetzung des Vorhabens einher. 
Die Vorbelastungen durch die Hochspannungsleitung, sowie die Windkraftanlagen ist 
gegeben.  
Das Schutzgut Landschaftsbild/ Erholung wird im Umweltbericht unter Kap. 3.2.9 geprüft 
und die Auswirkungen bewertet. Wie bereits erläutert, stellt sich der Erholungswert 
grundlegend als mittel dar. Diese Einordnung wird dem Landschaftsentwicklungskonzept 
Oberfranken-Ost sowie aus den Schutzgutkarten zum Landschaftsbild/ 
Landschaftserleben/ Erholung des Bayerischen Landesamts für Umwelt entnommen 
Eine herausragende Bedeutung liegt somit nicht vor. In der Abwägung und dem 
vorrangigen Belang der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien aus § 2 EEG 
ist diese mittlere Bedeutung für die Erholung der Öffentlichkeit zu berücksichtigen.  
 
Pkt. 12 S 44 
Der Geltungsbereich beträgt, rd. 27 ha, die überbaubare Flächen beträgt rd. 22 ha. Beim 
Naturraum handelt es sich um die naturräumlichen Haupteinheit D48 Thüringisches-
Fränkisches Mittelgebirge (nach Ssymank), die sich auf einer Fläche von 4.700 km² über 
Teile Thüringens, Bayerns und Sachsens erstreckt. Die Untereinheit stellt die 
Münchberger Hochfläche (nach Meynen/Schmithüsen et al.) dar. Die Hochfläche 
erstreckt sich über eine Länge von etwa 35 Kilometern in Nordost-Südwest-Richtung und 
eine Breite von circa 15 Kilometern in Nordwest-Südost-Richtung zwischen dem 
Frankenwald und dem Fichtelgebirge.  
Im Bezug auf die Dimension des aufgeführten Naturraums und dessen Untereinheit stellt 
sich das Vorhaben in der Fläche als gering dar.  
Die Auswirkungen beziehen sich somit auf das örtliche Landschaftsbild. Diesbezügliche 
Einwände wurden bereits bei den entsprechenden Punkten behandelt.   
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme von privater Seite vom 27.09.2024 zur 

Kenntnis  

 

 

Abstimmungsergebnis:  ..:.. 
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II. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN & SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER 
BELANGE MIT EINWÄNDEN 

 

Den Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange und Nachbargemeinden wurde in der Zeit vom 

02.09.2024 bis 01.10.2024 Gelegenheit gegeben, um zu der Bauleitplanung Stellung zu nehmen. 

Folgende Stellungnahmen sind hierzu eingegangen. 
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2. Regionaler Planungsverband Oberfranken Ost, Schreiben vom 14.10.2024, eingegangen 
per Mail am 14.10.2024 
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Seitens des Regionalen Planungsverbands werden Hinweise gegeben. 
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Würdigung des Sachverhalts: 
Beim Ressourcenschutz in der Standortwahl von PV-Freiflächenanlagen stehen der 
sparsame Umgang mit Böden und die Minimierung von Eingriffen in natürliche 
Ressourcen im Fokus. Vorrangig sollten bereits vorbelastete Flächen genutzt werden. 
Gemäß den Hinweisen zur Standorteignung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr sollten PV-Freiflächenanlagen bevorzugt auf Randstreifen 
entlang größerer Verkehrswege, auf Konversionsflächen oder auf anderen vorbelasteten 
Standorten errichtet werden. Im Gemeindegebiet Zell i. Fichtelgebirge fehlen jedoch 
weitgehend geeignete Verkehrswege. Zwar verläuft die Trasse der A9 am Rande der 
Gemeindegrenze, jedoch ist der überwiegende Bereich des 500-m-Streifens bewaldet. 
Von den theoretisch verfügbaren landwirtschaftlichen Flächen innerhalb dieses Streifens 
(17 ha) bieten sich keine Vorteile hinsichtlich geringerer Eingriffe in Schutzgüter wie 
Landschaftsbild, Erholung oder Naturraum im Vergleich zur geplanten Fläche. 
 
Das geplante Vorhaben der Photovoltaik-Freiflächenanlage wurde einer umfangreichen 
Prüfung im Hinblick auf mögliche Alternativstandorte unterzogen. Ziel der Prüfung war 
es, potenzielle Flächen zu identifizieren, die weniger empfindlich gegenüber Eingriffen in 
Schutzgüter und landwirtschaftliche Belange sind. Die geplante Fläche liegt auf Böden 
mit überdurchschnittlicher landwirtschaftlicher Bonität, was die Sicherung der 
landwirtschaftlichen Produktion in diesem Bereich besonders bedeutsam macht. 
Eine Prüfung weiterer Alternativflächen mit geringerer Bonität hat ebenfalls keine 
realisierbaren Optionen ergeben. Die Freiflächen im Süden bis Nordwesten des 
Gemeindegebiets umfassen Bereiche um die Siedlungen Walpenreuth, Grossenau, 
Mödlenreuth, Rieglersreuth und Friedmannsdorf. Diese Standorte wurden eingehend 
bewertet, jedoch ergaben sich verschiedene Hinderungsgründe: Die Freiflächen um 
Walpenreuth liegen zu weit entfernt vom Netzanknüpfungspunkt, was eine wirtschaftliche 
Realisierung ausschließt. Bei anderen Standorten, wie z. B. in der Nähe von Grossenau, 
würden die topographischen Gegebenheiten zu einer hohen Sichtbarkeit der Anlage 
führen und somit negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die 
Erholungsfunktion haben. Ähnliche Nachteile wurden für Flächen um Mödlenreuth und 
Rieglersreuth festgestellt. 
Bereits bestehende PV-Anlagen, wie die 13 ha große Freiflächenanlage nördlich von 
Friedmannsdorf, schließen eine weitere Anlage in unmittelbarer Nähe aufgrund der 
kumulativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild aus. Ein weiteres mögliches Areal 
am Flugplatz wurde aufgrund der Blendwirkung als problematisch eingestuft, sodass hier 
zunächst Voruntersuchungen notwendig wären. Freiflächen im nördlichen 
Gemeindegebiet um Lösten, Kleinlosnitz und Großlosnitz bieten ebenfalls keine Vorteile, 
da die Bodenbonität vergleichbar mit der geplanten Fläche ist und keine geringeren 
Auswirkungen auf landwirtschaftliche Belange oder Schutzgüter zu erwarten sind. 
Die Prüfung hat somit ergeben, dass im gesamten Gemeindebereich keine 
Alternativflächen zur Verfügung stehen, die geringere Eingriffe in Schutzgüter, 
landwirtschaftliche Belange oder das Landschaftsbild verursachen würden. Die geplante 
Fläche weist somit vergleichbare oder sogar bessere Voraussetzungen auf als alle 
anderen untersuchten Optionen. Auf das Kapitel 6 „Alternative Planungsmöglichkeiten“ 
im Umweltbericht wird hiermit verwiesen. 
 
In der Gesamtabwägung überwiegen die Vorteile für den Klimaschutz, die 
Energieversorgung und die regionale Entwicklung die Nachteile durch die 
vorübergehende Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Fläche mit 
überdurchschnittlicher Bonität. Schwerwiegende gegensätzliche Belange von 
schlussabgewogenen Zielen im Sinne der Regional- und Landesplanung sowie von 
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öffentlichem Interesse stehen der Errichtung der Anlage nicht entgegen. 
 
Der Hinweis zur Aktualität des Regionalplanes wird in die Unterlagen übernommen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbands 

vom 14.10.2024 zur Kenntnis.  

 

 

Abstimmungsergebnis:  ..:..  
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3. Landkreis Hof, Schreiben vom 01.10.2024, eingegangen per Mail am 01.10.2024 
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Seitens des Landkreis Hof werden mehrere Einwände und Auflagen gegeben. 
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Würdigung des Sachverhalts: 
Sämtliche Hinweise zu Textpassagen und Inhalten in der Begründung gem. 
Stellungnahme vom 01.10.2024 werden in die Entwurfsunterlagen der Bauleitplanung 
eingearbeitet.  
 
Immissionsschutz: 
Das vorliegende Blendgutachten kommt zu folgendem Ergebnis: 
„Im relevanten Umfeld (100 m Radius) der Photovoltaikanlage existieren keine 
schutzwürdigen Gebäude (wie z. B. Wohngebäude oder Bürogebäude). Somit sind im 
Sinne des LAILeitfadens pauschal keine erheblich belästigenden Blendwirkungen in/an 
schutzwürdigen Räumen zu erwarten. Die erweiterte Analyse hat außerdem ergeben, 
dass weder Lösten im Norden noch Friedmannsdorf im Südwesten der Anlage überhaupt 
Reflexionen erfahren werden. Lediglich im Westen bei Lösten-Einzel und bei einem Hof 
im Osten können Reflexionen auftreten. Die Simulation hat jedoch ergeben, dass hier nur 
kurze Blendzeiträume auftreten und die LAI-Grenzwerte deutlich eingehalten werden. 
Insgesamt können daher erhebliche Belästigungen durch Blendwirkungen/Reflexionen 
für die Anwohner ausgeschlossen werden. 
Im direkten Umfeld der Photovoltaikanlage wurden keine übergeordneten Verkehrswege 
identifiziert. Dennoch wurden die größeren Feldwege westlich und östlich der Anlage auf 
mögliche Blendwirkungen hin untersucht. Dabei hat sich herausgestellt, dass auf dem 
westlichen Feldweg, insbesondere in dem Bereich mit einem annähernden Ost-West-
Verlauf, Fahrzeugführer in Fahrtrichtung Osten erheblich geblendet werden können. 
Solche Reflexionen sind im Sommerhalbjahr in den Morgenstunden möglich. Da es sich 
jedoch lediglich um einen Feldweg handelt, existieren hierfür keine offiziellen Vorgaben. 
Es ist mit der Gemeinde abzustimmen, inwiefern der Feldweg vor Blendwirkungen 
geschützt werden muss. Kapitel 7.2 zeigt beispielhaft einen möglichen Lösungsansatz 
(Maßnahme).“ 
Nach Rücksprache mit dem Vorhabenträger wird genannter Vegetationsstreifen auf 
dessen Kosten und in Abstimmung mit der Gemeinde realisiert. Dies ist jedoch keine 
Auflage zur Festsetzung und somit nicht Teil der Bauleitplanung.  
 

 Naturschutz: 
Die genannten Hinweise werden dem Vorhabenträger und dessen Planer mitgeteilt. 
Sämtliche Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen sind mit der unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 
Verkehrswesen: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Tiefbau: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Siehe Punkt Immissionsschutz. 
 
Städtebau: 
Punkt 1: Die Fläche ist mit 5000m² richtig angegeben, da der Vorhabenträger auf den 
zeichnerisch festgesetzten Flächen ein Umspannwerk sowie Großspeichersysteme zu 
errichten.  
 
Punkt 2: Die Zuständigkeit wird in den Entwurfsunterlagen berücksichtigt.  
 
Punkt 3: Die Höhe der Einzäunung wird einheitlich auf 2,50m festgesetzt. 
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Sonstige Anmerkungen und Hinweise: 
Punkt 1: „Ausnahmsweise“ wurde in der Festsetzung 1.1. gestrichen. 
 
Punkt 2: Die Verfahrensvermerke werden entsprechend geändert. 
 
Punkt 3. Die Verfahrensvermerke werden entsprechend geändert. 
 
Punkt 4. Die Begründung wird entsprechend geändert.  
 
Punkt 5. Die Begründung wird entsprechend geändert. 
 
Punkt 6. Die Begründung wird entsprechend geändert. 
 
Punkt 7. Die Begründung wird entsprechend geändert. 
 
Punkt 8. Die Begründung wird entsprechend geändert. 
 
Punkt 9. Die Begründung und Festsetzu8ngen werden entsprechend geändert und 
erweitert. 
 
Punkt 10. Die Begründung wird entsprechend geändert. 
 
Punkt 11. / 12. Die Begründung wird entsprechend geändert. Parallel hierzu werden die 
Abstimmungen zu Ausgleichsmaßnahmen vor Auslage zur Regelbeteiligung mit der 
unteren Naturschutzbehörde durchgeführt. 
 
Punkt 13. Die Begründung wird entsprechend geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Landkreis Hof vom 01.10.2024 zur 

Kenntnis.  

Hinweise werden dem Vorhabenträger mitgeteilt. Ergänzungen zu den Einwänden 

werden in die Unterlagen zur Bauleitplanung übernommen. 

 

 

Abstimmungsergebnis:  ..:..  
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4. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg, Schreiben vom 
30.09.2024, eingegangen per Email am 30.09.2024 
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Seitens des Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten werden mehrere Einwände und Auflagen 

gegeben. 
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Würdigung des Sachverhalts: 
 
BEREICH LANDWIRTSCHAFT: 
 
Der Auswahl der Flächen wurden die Hinweise des Bayer. Staatsministeriums für Wohnen, 
Bau und Verkehr in Abstimmung mit den Bayer. Staatsministerien für Wissenschaft und 
Kunst, für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für Umwelt und Verbraucherschutz 
sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bau- und landesplanerische 
Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zur Bau- und landesplanerischen 
Behandlung der Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Stand 10.12.2021) zu Grunde gelegt.  

Die Flächensuche und Planung erfolgte von Seiten des Vorhabenträgers und der 
Gemeinde in Abstimmung mit den örtlich aktiven landwirtschaftlichen Betrieben. Die 
Interessen der Landwirtschaft sind somit in gleicher Weise berücksichtigt. 

Bei Realisierung der Anlage kommt es vordergründig zu einer vorübergehenden 
Verringerung der verfügbaren landwirtschaftlich genutzten Flächen. Allerdings werden die 
Flächen nur einer Zwischennutzung zugeführt und können nach Ablauf der Nutzung als 
Freiflächen-Photovoltaikanlage und Abbau besagter Anlage wieder landwirtschaftlich 
genutzt werden. In der Zwischenzeit besteht die Möglichkeit, dass sich die Böden wieder 
erholen können, da sie als Extensiv-Grünland genutzt und weder gedüngt noch mit 
Pflanzenschutzmitteln behandelt werden und außerdem die Flächen durch eine 
beispielsweise Schafbeweidung auch während des Betriebes der Anlage landwirtschaftlich 
nutzbar bleiben. Dadurch entsteht neuer Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten, die sich 
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen weniger gut ansiedeln konnten. Außerdem wird 
durch die Vegetation die Wasserrückhalte- und -speicherfunktion des Bodens ebenso 
verbessert wie die Biodiversität und die CO2-Speicherung.  

Weiterhin liegen die überplanten Flächen im sogenannten benachteiligten Gebiet und sind 
somit grundsätzlich für die Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen geeignet. 

Der Gesetzgeber hat Acker- und Grünlandflächen im benachteiligten Gebiet (zu dem ganz 
Oberfranken aufgrund seiner geringen Bonität gehört) im Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) unter § 37 Abs. 2 Satz 2 Buchstaben h und i festgelegt und den Bundesländern die 
Möglichkeit, solche Flächen für Solarparks zuzulassen, freigestellt. Die Bayerische 
Staatsregierung hat mit ihrer „Dritten Verordnung über Gebote für Freiflächenanlagen vom 
26. Mai 2020“ eine jährliche Anzahl von 200 PV-Freiflächen-Anlagen im Freistaat zur 
Flächenkategorie Acker- und Grünflächen im benachteiligten Gebiet festgelegt. 

Die gesamte Anlage wurde in der Grundplanung für eine nachhaltige Doppelnutzung 
ausgelegt. 

Durch diese Kombination aus Pflanzen und Tieren wird sowohl eine Bodenregeneration in 
Form von Humusaufbau und CO2-Bindung erreicht, sowie ein Lebensraum für die 
Ansiedlung von Insekten und Feldvögel geschaffen. Hiervon profitieren langfristig auch alle 
umliegenden Flächen, da sich die Bestäubungsleistung sowie die natürliche 
Schädlingsbekämpfung und dadurch auch der Ertrag erhöht. Weitere Vorteile, wie die 
erhöhte Wasseraufnahmefähigkeit sowie der Rückhalt des Bodens durch die 
minimalinvasiven Eingriffe der Schafshufen ergeben sich automatisch. 

Die Qualität der Tiere auf klimabeständigen PV Flächen mit Samenmischungen ist zudem 
sehr hoch. Dies zeigt sich sowohl in der Qualität als Nahrungsmittel als auch in der 
Fortpflanzungshäufigkeit, welche gesteigert wird  

Im Zuge der Beteiligung weiterer Träger öffentlicher Belange, wird zum geplanten 
Photovoltaikkonzept der überplanten Flächen beispielsweise auch die Organe zum 
Regionalplan Oberfranken-Ost angehört. Dabei werden entsprechende Abstimmungen 
und ggfs. weitere Regelungen getroffen werden. 
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Die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage auf Boden mit überdurchschnittlicher Bonität 
erfordert eine sorgfältige Abwägung. Obwohl diese Flächen landwirtschaftlich wertvoll 
sind, spielen erneuerbare Energien im Rahmen des Klimaschutzes und der 
Energiewende eine entscheidende Rolle. Laut Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist 
die Förderung von PV-Anlagen ein wesentlicher Bestandteil, um das Ziel von 80 % 
Ökostrom bis 2030 zu erreichen. Die Nutzung hochwertiger Böden ist grundsätzlich 
eingeschränkt, kann hier jedoch gerechtfertigt werden, da ein öffentliches Interesse 
vorliegt (siehe § 2 EEG). Das öffentliche Interesse am Ausbau der erneuerbaren 
Energien gewährt der vorliegenden Planung einen befristeten Vorrang gegenüber 
anderen.  
 
Im Rahmen der Abwägung ist zu berücksichtigen, ob im Gemeindegebiet geeignete 
alternative Fläche vorhanden ist, die eine realisierbare Alternative darstellt. Die Prüfung 
von Alternativen erfordert eine gleichwertige Eignung im Hinblick auf 
naturschutzrechtliche, planerische und wirtschaftliche Voraussetzungen, insbesondere 
die Nähe zur Industrie und Netzanschlusspunkten. Im Umweltbericht wird zu alternativen 
Planungsmöglichkeiten detailliert auf die Suche nach optionalen Standorten 
eingegangen.  
 
Das geplante Vorhaben der Photovoltaik-Freiflächenanlage wurde einer umfangreichen 
Prüfung im Hinblick auf mögliche Alternativstandorte unterzogen. Ziel der Prüfung war 
es, potenzielle Flächen zu identifizieren, die weniger empfindlich gegenüber Eingriffen in 
Schutzgüter und landwirtschaftliche Belange sind. Die geplante Fläche liegt auf Böden 
mit überdurchschnittlicher landwirtschaftlicher Bonität, was die Sicherung der 
landwirtschaftlichen Produktion in diesem Bereich besonders bedeutsam macht. 
Gemäß den Hinweisen zur Standorteignung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr sollten PV-Freiflächenanlagen bevorzugt auf Randstreifen 
entlang größerer Verkehrswege, auf Konversionsflächen oder auf anderen vorbelasteten 
Standorten errichtet werden. Im Gemeindegebiet Zell i. Fichtelgebirge fehlen jedoch 
weitgehend geeignete Verkehrswege. Zwar verläuft die Trasse der A9 am Rande der 
Gemeindegrenze, jedoch ist der überwiegende Bereich des 500-m-Streifens bewaldet. 
Von den theoretisch verfügbaren landwirtschaftlichen Flächen innerhalb dieses Streifens 
(17 ha) bieten sich keine Vorteile hinsichtlich geringerer Eingriffe in Schutzgüter wie 
Landschaftsbild, Erholung oder Naturraum im Vergleich zur geplanten Fläche. 
Eine Prüfung weiterer Alternativflächen mit geringerer Bonität hat ebenfalls keine 
realisierbaren Optionen ergeben. Die Freiflächen im Süden bis Nordwesten des 
Gemeindegebiets umfassen Bereiche um die Siedlungen Walpenreuth, Grossenau, 
Mödlenreuth, Rieglersreuth und Friedmannsdorf. Diese Standorte wurden eingehend 
bewertet, jedoch ergaben sich verschiedene Hinderungsgründe: Die Freiflächen um 
Walpenreuth liegen zu weit entfernt vom Netzanknüpfungspunkt, was eine wirtschaftliche 
Realisierung ausschließt. Bei anderen Standorten, wie z. B. in der Nähe von Grossenau, 
würden die topographischen Gegebenheiten zu einer hohen Sichtbarkeit der Anlage 
führen und somit negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die 
Erholungsfunktion haben. Ähnliche Nachteile wurden für Flächen um Mödlenreuth und 
Rieglersreuth festgestellt. 
Bereits bestehende PV-Anlagen, wie die 13 ha große Freiflächenanlage nördlich von 
Friedmannsdorf, schließen eine weitere Anlage in unmittelbarer Nähe aufgrund der 
kumulativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild aus. Ein weiteres mögliches Areal 
am Flugplatz wurde aufgrund der Blendwirkung als problematisch eingestuft, sodass hier 
zunächst Voruntersuchungen notwendig wären. Freiflächen im nördlichen 
Gemeindegebiet um Lösten, Kleinlosnitz und Großlosnitz bieten ebenfalls keine Vorteile, 
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da die Bodenbonität vergleichbar mit der geplanten Fläche ist und keine geringeren 
Auswirkungen auf landwirtschaftliche Belange oder Schutzgüter zu erwarten sind. 
Die Prüfung hat somit ergeben, dass im gesamten Gemeindebereich keine 
Alternativflächen zur Verfügung stehen, die geringere Eingriffe in Schutzgüter, 
landwirtschaftliche Belange oder das Landschaftsbild verursachen würden. Die geplante 
Fläche weist somit vergleichbare oder sogar bessere Voraussetzungen auf als alle 
anderen untersuchten Optionen. Auf das Kapitel 6 „Alternative Planungsmöglichkeiten“ 
im Umweltbericht wird hiermit verwiesen. 
 
Im Fazit der Prüfung wird festgestellt, dass im Gemeindebereich keine Fläche vorhanden 
ist, bei der eine Bebauung eine geringere Auswirkung auf das Schutzgut und die Ziele 
weiterer Fachplanungen erwarten ließe. 
Des Weiteren werden die Ziele der Regionalplanung zur Ausweisung von Vorrangflächen 
für die Landwirtschaft durch die geplante PV-Anlage nicht beeinträchtigt, da ausreichend 
große Flächen mit überdurchschnittlicher Bonität im gesamten Gemeindegebiet 
vorzufinden sind.  
 
In der Gesamtabwägung überwiegen die Vorteile für den Klimaschutz, die 
Energieversorgung und die regionale Entwicklung die Nachteile durch die 
vorübergehende Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Fläche mit 
überdurchschnittlicher Bonität. Schwerwiegende gegensätzliche Belange von 
schlussabgewogenen Zielen im Sinne der Regional- und Landesplanung sowie von 
öffentlichem Interesse stehen der Errichtung der Anlage nicht entgegen. 
Eine Umsetzung der Planungsziele und damit der Ziele des EEG wäre im 
Gemeindegebiet von Zell i. Fichtelgebirge auf den untersuchten Alternativflächen nicht 
umsetzbar. Die gesetzliche Grundlage nach § 2 EEG, die das überragende öffentliche 
Interesse sowie die vorrangige Berücksichtigung der Ziele des EEG in der Abwägung 
festlegt, wäre somit ebenfalls nicht erfüllt. 
 
Gegebene Hinweise zu Entschädigungsansprüchen, Betriebsorganisation, Zufahrten 
und Einzäunung werden zur Kenntnis genommen und dem Vorhabenträger mitgeteilt. 
 
Behinderung der Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Flächen: Natürlich 
wird auch versucht, das Freibleiben der Zuwegung auch während der Bauphase 
dauerhaft sicherzustellen, soweit es möglich ist. Diesbezüglich ist der Vorhabenträger 
auch angehalten worden, die Bau- und Verladearbeiten, auf ein Minimum zu reduzieren.  
Dennoch kann es während der Bauzeit temporär zu Einschränkungen bei den 
Zuwegungen zum neuen PV-Park kommen, nicht jedoch aber bei den angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen. 
 
Neue Wirtschaftswege und ggfs. Grünwege innerhalb des Geltungsbereiches werden so 
angelegt, dass diese den Anforderungen moderner landwirtschaftlicher Maschinen 
entsprechen. 
 
Die veränderte Nutzung der Projektfläche von der ackerbaulichen Nutzung hin zu einer 
Errichtung einer PV-Anlage zeigt keine wesentliche Veränderung des Abflussregimes 
hinsichtlich Niederschlagsereignissen und damit verbundener Erosionsgefahr der 
Projektfläche auf. Durch die Errichtung von PV-Tischen kommt es zu einer geringen 
Verlagerung des Wassereintrages auf die Geländeoberfläche. Es kommt zu keiner 
Versiegelung der Fläche, da das Niederschlagswassers innerhalb, als auch talseits eines 
PV-Tisches auf die Geländeoberfläche auftrifft und dem natürlichen Fließregime wieder 
folgen kann. 
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Die Fließgeschwindigkeiten des Oberflächenabflusses werden durch die neue Nutzung 
durch eine geschlossene Grasfläche bzw. höherer Biodiversität gegenüber dem 
Istzustand mit geringerer Vegetation verringert, sowie die Verweildauer des 
Niederschlagswassers auf der Fläche erhöht. Im Allgemeinen lässt sich qualitativ keine 
nennenswerte schadhafte Veränderung im Abflussregime durch das geplante Projekt 
erkennen. Durch die veränderte Nutzung mit deutlich höherer Vegetationsdichte ist sogar 
eine Aufwertung zu erwarten. Eine Vernässung angrenzender landwirtschaftlicher 
Flächen ist aufgrund der geplanten Nutzung nicht zu erwarten, es sei denn diese 
übergreifende Bewässerung liegt bereits im Urzustand schon vor.  
 
Bestehende öffentliche Wege bleiben unberührt. 
 
Bestehende öffentliche Entwässerungseinrichtungen bleiben unverändert bestehen.  
 
Die genannte Forderung zur vertraglichen Verpflichtung, dass die Sondergebietsfläche 
nach der Zwischennutzung mit Photovoltaik wieder als landwirtschaftliche Fläche 
gewidmet wird, ist im Durchführungsvertrag zwischen Vorhabenträger und Gemeinde fest 
zu setzen. Der Hinweis im Bezug auf die vollumfängliche Rückführung der Flächen für 
den Ackerbau/ Grünland nach dem Rückbau wird zur Kenntnis genommen und wurde 
eingehend auf Umsetzung geprüft.  
 
Die Heckenpflanzung erfolgt überwiegend entlang von Wegen und Flurgrenzen, so dass 
eine ökonomische Bewirtschaftung nach dem Rückbau möglich ist. Die Eingrünung an 
Anlagenabschnitten, die nicht entlang von Flurgrenzen und Wegen situiert ist, ist aus 
Gründen Ausgleichs des Landschaftsbildes erforderlich.  
 
Für etwaige Folgenutzungen (bzw. Wiederaufnahme der ursprünglichen Nutzung) sind 
die einschlägigen Vorschriften des Naturschutzes zu beachten. Eine Festsetzung, die die 
gesetzlichen Bestimmungen außer Kraft setzt, ist nicht möglich.  
 
BEREICH FORSTEN: 
 
Die gegebenen Hinweise zum angrenzenden Waldgebiet im Sinne den § 2 Abs. 1 
Bundeswaldgesetz werden zur Kenntnis übernommen. Die hier an den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes aufstockenden Waldflächen bleiben unberührt und der 
entstandene Waldtrauf bleibt erhalten.  
Die gegebenen Hinweise zur Rodung werden dem Vorhabenträger mitgeteilt. Sämtliche 
Hinweise Nr. 1-9 werden dem Vorhabenträger mitgteilt.  
 
Zu 5.  Die Zufahrt zu den angrenzenden Flächen ist auch während der Bauphase möglich. 
Sollten während der Bauphase weitere Flächen für beispielsweise Lagerung von 
Baumaterial in Anspruch genommen werden, ist dies mit dem Eigentümer des 
Grundstückes zu vereinbaren, was jedoch nicht Teil dieser Bauleitplanung ist.  
 
Zu. 8 / 9.. Dies wurde bereits in der Bauleitplanung berücksichtigt. 
 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Waldbestand in seinem Bestand nicht verändert 
wird und so das Risiko vor Unfällen nur während der Bauphase erhöht ist. Die 
Arbeitskräfte sind entsprechend zu schulen und unterrichten.  
 
Aufstockende Waldränder bleiben selbstverständlich erhalten und liefern eine zusätzliche 
Stufung sowie Windschutz / Lebensräume für den Bestandswald. Der Vorhabenträger 
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wird darauf hingewiesen, dass während der Bauzeit der angrenzende Wald vor 
Beschädigungen zu schützen ist und Baustelleneinrichtung außerhalb dieser Zone zu 
erfolgen hat. 
 
Die unter Nr. 1.2 der forstfachlichen Stellungnahme gegebene Auflage zum 
Umweltbericht und dessen Umfang wird nachgekommen und im Zuge der 
Regelbeteiligung mit zur Verfügung gestellt.  
 
Die unter 1.3. gegebenen Hinweise werden in die Unterlagen zur Bauleitplanung 
aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Amtes für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten vom 30.09.2024 zur Kenntnis.  

Hinweise werden dem Vorhabenträger mitgeteilt.  Ergänzungen zu den Einwänden 

werden in die Unterlagen zur Bauleitplanung übernommen. 

 

 

Abstimmungsergebnis:  ..:..  
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5. Regierung von Oberfranken, Schreiben vom 09.09.2024, eingegangen per Email am 
27.09.2024 
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Seitens der Regierung von Oberfranken werden Auflagen und Hinweise gegeben. 

 
Würdigung des Sachverhalts: 
 
BAURECHT: 
Das geplante Vorhaben der Photovoltaik-Freiflächenanlage wurde einer umfangreichen 
Prüfung im Hinblick auf mögliche Alternativstandorte unterzogen. Ziel der Prüfung war 
es, potenzielle Flächen zu identifizieren, die weniger empfindlich gegenüber Eingriffen in 
Schutzgüter und landwirtschaftliche Belange sind. Die geplante Fläche liegt auf Böden 
mit überdurchschnittlicher landwirtschaftlicher Bonität, was die Sicherung der 
landwirtschaftlichen Produktion in diesem Bereich besonders bedeutsam macht. 
Gemäß den Hinweisen zur Standorteignung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr sollten PV-Freiflächenanlagen bevorzugt auf Randstreifen 
entlang größerer Verkehrswege, auf Konversionsflächen oder auf anderen vorbelasteten 
Standorten errichtet werden. Im Gemeindegebiet Zell i. Fichtelgebirge fehlen jedoch 
weitgehend geeignete Verkehrswege. Zwar verläuft die Trasse der A9 am Rande der 
Gemeindegrenze, jedoch ist der überwiegende Bereich des 500-m-Streifens bewaldet. 
Von den theoretisch verfügbaren landwirtschaftlichen Flächen innerhalb dieses Streifens 
(17 ha) bieten sich keine Vorteile hinsichtlich geringerer Eingriffe in Schutzgüter wie 
Landschaftsbild, Erholung oder Naturraum im Vergleich zur geplanten Fläche. 
Eine Prüfung weiterer Alternativflächen mit geringerer Bonität hat ebenfalls keine 
realisierbaren Optionen ergeben. Die Freiflächen im Süden bis Nordwesten des 
Gemeindegebiets umfassen Bereiche um die Siedlungen Walpenreuth, Grossenau, 
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Mödlenreuth, Rieglersreuth und Friedmannsdorf. Diese Standorte wurden eingehend 
bewertet, jedoch ergaben sich verschiedene Hinderungsgründe: Die Freiflächen um 
Walpenreuth liegen zu weit entfernt vom Netzanknüpfungspunkt, was eine wirtschaftliche 
Realisierung ausschließt. Bei anderen Standorten, wie z. B. in der Nähe von Grossenau, 
würden die topographischen Gegebenheiten zu einer hohen Sichtbarkeit der Anlage 
führen und somit negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die 
Erholungsfunktion haben. Ähnliche Nachteile wurden für Flächen um Mödlenreuth und 
Rieglersreuth festgestellt. 
Bereits bestehende PV-Anlagen, wie die 13 ha große Freiflächenanlage nördlich von 
Friedmannsdorf, schließen eine weitere Anlage in unmittelbarer Nähe aufgrund der 
kumulativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild aus. Ein weiteres mögliches Areal 
am Flugplatz wurde aufgrund der Blendwirkung als problematisch eingestuft, sodass hier 
zunächst Voruntersuchungen notwendig wären. Freiflächen im nördlichen 
Gemeindegebiet um Lösten, Kleinlosnitz und Großlosnitz bieten ebenfalls keine Vorteile, 
da die Bodenbonität vergleichbar mit der geplanten Fläche ist und keine geringeren 
Auswirkungen auf landwirtschaftliche Belange oder Schutzgüter zu erwarten sind. 
Die Prüfung hat somit ergeben, dass im gesamten Gemeindebereich keine 
Alternativflächen zur Verfügung stehen, die geringere Eingriffe in Schutzgüter, 
landwirtschaftliche Belange oder das Landschaftsbild verursachen würden. Die geplante 
Fläche weist somit vergleichbare oder sogar bessere Voraussetzungen auf als alle 
anderen untersuchten Optionen. Auf das Kapitel 6 „Alternative Planungsmöglichkeiten“ 
im Umweltbericht wird hiermit verwiesen. 
 
In der Gesamtabwägung überwiegen die Vorteile für den Klimaschutz, die 
Energieversorgung und die regionale Entwicklung die Nachteile durch die 
vorübergehende Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Fläche mit 
überdurchschnittlicher Bonität. Schwerwiegende gegensätzliche Belange von 
schlussabgewogenen Zielen im Sinne der Regional- und Landesplanung sowie von 
öffentlichem Interesse stehen der Errichtung der Anlage nicht entgegen. 
 
Im Bezug auf die vorhandenen Biotope wurde ein Ortstermin mit der Unteren 
Naturschutzbehörde zur Abstimmung vorgenommen. Teilweise wurden die Biotope als 
nicht mehr vorhanden eingestuft. 
 
 
Bzgl. den unter Hinweisen genannten 2 Punkten folgende Erläuterung:  
Der Geltungsbereich wurde lediglich soweit gefasst, die hier eine flurnummernweite 
Abgrenzung des Geltungsbereich erfolgte. Wie auf der Zeichnung ersichtlich sind große, 
nordlich gelegene Teile, der Flurnummer 794 landwirtschaftliche Nutz- oder 
Biotopflächen, welche in Ihrer Eigenart unberührt und erhalten bleiben. 

 
Zum zweiten Punkt „Versorgungsfläche“ wird die Begründung entsprechend erweitert. 
Hier entsteht ein Umspannwerk und / oder Großspeicheranlage des Vorhabenträgers. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Regierung von Oberfranken vom 

27.09.2024 zur Kenntnis und gibt aufgeführte Hinweise dem Vorhabenträger zur 

Kenntnisnahme weiter. Auflagen aus der Stellungnahme wurden in die Entwürfe 

der Bauleitplanung übernommen. Nötige Abstimmungen zwischen Vorhabenträger 

und weiteren Fachbehörden werden durchgeführt.  

 

 

 

Abstimmungsergebnis:  ..:.. 
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6. Bayernwerk Netz GmbH,  Schreiben vom 23.09.2024, eingegangen per Email am 
24.09.2024 
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Seitens des Bayernwerkes mehrere Einwände und Auflagen gegeben. 
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Würdigung des Sachverhalts: 
 
Die genannten Hinweise und Auflagen werden in die Bauleitplanung übernommen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme der Bayernwerk Netz GmbH vom 

23.09.2024 zur Kenntnis.  

Hinweise werden dem Vorhabenträger mitgeteilt. Ergänzungen werden in die 

Unterlagen zur Bauleitplanung übernommen. 

 

 

Abstimmungsergebnis:  ..:..  
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7. Wasserwirtschaftsamt Hof, Schreiben vom 06.09.2024, eingegangen per Email am 
06.09.2024 
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Seitens des Wasserwirtschaftsamts Hof werden Auflagen und Hinweise gegeben. 

 

Würdigung des Sachverhalts: 
 
Gewässer: 
Die genannte Auflage zur Bau-Freihaltung eines 5-10m breiten Uferstreifens wird in die 
Unterlagen übernommen. 
 
Erosionsgefährung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Hof vom 

06.09.2024 zur Kenntnis.  

 

 

 

Abstimmungsergebnis:  ..:.. 
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III. BEHÖRDEN, TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE UND 
NACHBARGEMEINDEN OHNE EINWÄNDE 

 
8. Industrie- und Handelskammer Bayreuth, Schreiben vom 26.09.2024, eingegangen per 

Email am 26.09.2024 
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9. Luftamt Nordbayern, Schreiben vom 18.09.2024, eingegangen per Mail am 18.09.2024 
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10. Pledoc GmbH, Schreiben vom 02.09.2024, eingegangen am 04.09.2024 
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11. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 26.09.2024, eingegangen per Mail am 
26.09.2024 
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12. Bundesnetzagentur, Weiden, Schreiben vom 30.08.2024, eingegangen per Mail am 
30.08.2024 
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13. Bergamt Nordbayern, Schreiben vom 20.09.2024, eingegangen per Mail am 20.09.2024 
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14. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 
Schreiben vom 13.09.2024, eingegangen per Mail am 13.09.2024 

 

 

  



Bauleitplanung der Gemeinde Zell im Fichtelgebirge 

8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Zell und Aufstellung eines vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Sondergebiet Photovoltaik – Solarpark Sonnenwerk Zell 

 

65 

 

15. Eisenbahn-Bundesamt, Schreiben vom 11.09.2024, eingegangen per Mail am 
11.09.2024 
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16. Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Schreiben vom 09.09.2024, eingegangen per 
Mail am 09.09.2024 
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17. Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Schreiben vom 03.09.2024, 
eingegangen per Mail am 03.09.2024 
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IV. BEHÖRDEN, TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE UND 
NACHBARGEMEINDEN OHNE ÄUßERUNG 

 
18. Stadt Münchberg 
19. Stadt Weißenstadt 
20. ADBV Wunsiedel 
21. Staatliches Bauamt Bayreuth 
22. Amt für ländliche Entwicklung, Bamberg 
23. Autobahndirektion Nordbayern 
24. DB Infra, Nürnberg 
25. LUK, Helmbrechts 
26. Pfarramt Waldstein 
27. Kreisheimatpfleger 
28. Imby Oberfranken, München 
29. HWK Oberfranken 
30. Bayerische Schlösselverwaltung, München 
31. Bayerischer Bauernverband, Zell 
32. Bund Naturschutz, Hof 
33. Landesbund Vogelschutz, Zell 
34. Landesjagdverband Zell 
35. Gemeinde Sparneck 
36. Markt Stammbach 
37. Stadt Gefrees 
38. Ferngas AG, Hof 
39. Kreisbrandrat, Hof 
 
 
 
 

2.9. Verfasser 

 
Fa. Ingenieurbüro Weber GmbH & Co KG 
Schillerstraße 33 
95346 Stadtsteinach 
mail@ib-weber.gmbh 
www.ib-weber.gmbh 
 
Tel.: 09225 2048039 
Fax: 09225 2042076 

Alle Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden wurden mit Schreiben vom 

30.8.2024 gebeten, bis spätestens 01.10.2024 zum Vorentwurf der Bauleitplanung Stellung zu nehmen. 

Nachdem dieser Termin ohne Stellungnahme seitens einzelner Stellen verstrichen ist, wird davon 

ausgegangen, dass die von diesen Beteiligten wahrzunehmenden öffentlichen Belange durch die 

Bauleitplanung nicht berührt werden. Zur Vollständigkeit werden diese Stellen nachfolgend aufgeführt. 



Auszug aus dem Sitzungsbuch  
des Marktgemeinderates Zell im Fichtelgebirge 

 
 
 
Zahl der Mitglieder des Gemeinderates: 
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davon anwesend und stimmberechtigt: 11  

Sitzungstag: 13.12.2024  

Die Einladung erfolgte ordnungsgemäß. Beschlussfähigkeit lag vor. 
Der Tagesordnungspunkt wurde in öffentlicher Sitzung behandelt. 
 
 
TOP 3: Bauleitplanung Markt Zell im Fichtelgebirge; 

Änderung des Flächennutzungsplans des Marktes Zell im Fichtelgebirge im Ortsteil Lösten und 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet Photovoltaik „Solarpark 
Sonnenwerk Zell“  
b) Behandlung von Einwänden aus der frühzeitigen Beteiligung 

 
Beschluss:  
 
b) Der Marktgemeinderat Zell im Fichtelgebirge nimmt Kenntnis von den Äußerungen im Rahmen der früh-

zeitigen Beteiligung auf Grundlage des Entwurfes vom 16.07.2024 zur 8. Änderung des Flächennutzungs-
plans des Marktes Zell im Fichtelgebirge und Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Son-
dergebiet Photovoltaik „Solarpark Sonnenwerk Zell“. Er beschließt deren Behandlung entsprechend der 
Anlage „Abwägung §§ 3/4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf vom 16.07.2024“, die Bestandteil des Beschlus-
ses und der Niederschrift beigefügt ist.  

 
Abstimmung:   

 11 für 

 0 gegen 
den Beschluss.  
 

Für die Richtigkeit des Auszuges: 
Zell im Fichtelgebirge, 17.12.2024 

 
 
  

         (Siegel) 
(Penzel) 

1. Bürgermeister 


